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A15-Gaster: Aktueller Stand des Variantenstudiums 
Beim Projekt «Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster» prüft das kantonale 
Tiefbauamt Ansätze, um die Linienführung im Bereich Grynaustrasse–Rotfarb in 
Uznach zu optimieren. Im Vordergrund steht eine Lösung, die sich mit den 
Schutzzielen des Kaltbrunner Riets vereinbaren lässt. Ende März findet eine 
Informationsveranstaltung statt. 

Das kantonale Tiefbauamt führt im Projekt «Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster» 
ein Variantenstudium für den Abschnitt Grynaustrasse–Rotfarb in Uznach durch. Gesucht 
wird eine Linienführung, die technisch und umweltrechtlich machbar und bewilligungsfähig 
ist. Eine Überarbeitung des Abschnitts Grynaustrasse–Rotfarb ist nötig, weil die 
Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission ENHK bei der ursprünglichen 
Linienführung negative Auswirkungen auf die Schutzziele des Kaltbrunner Riets 
feststellte. Am 20. Februar hat das kantonale Tiefbauamt die Kantons- und Gemeinderäte 
der Region Zürichsee-Linth über den aktuellen Planungsstand und die Abklärungen der 
letzten Monate informiert. 

Für das Variantenstudium des Abschnitts Grynaustrasse–Rotfarb in Uznach wurde die 
Vogelwarte Sempach miteinbezogen. Aufgrund der von ihr vorgenommenen 
Raumbeurteilung geht das Tiefbauamt davon aus, dass die ENHK eine Linienführung 
zwischen Kaltbrunner Riet und Bahnlinie weiterhin kritisch beurteilen würde. Gründe 
hierfür sind Lärm- und Lichtemissionen. Zudem würde die Verbindung der Lebensräume 
von Kleintieren und Amphibien unterbrochen. Weniger problematisch wäre aus 
ökologischer Sicht eine Linienführung nördlich der Bahnlinie. Allerdings dürfte dort das 
kommunale Schutzgebiet Aeschensack nicht tangiert werden.  

Zurzeit klärt der Kanton die technische und umweltrechtliche Machbarkeit der 
verschiedenen Varianten abschliessend ab. Ebenfalls wird untersucht, wie eine 
Linienführung nördlich der Bahnlinie möglichst siedlungsverträglich gestaltet werden 
könnte.  

Am 29. März findet eine öffentliche Informationsveranstaltung statt, an welcher das 
kantonale Tiefbauamt die detaillierten Erkenntnisse vorstellen wird. Anschliessend an 
diesen Anlass kann sich die Bevölkerung im Rahmen einer Mitwirkung zu den Varianten 
äussern. Ab Sommer 2023 soll das Projekt überarbeitet werden, sodass Mitte 2024 in den 
Standortgemeinden die Vernehmlassung gemäss kantonalem Strassengesetz 



 

  2/2 

 

durchgeführt werden kann. Eine allfällige Referendumsabstimmung erfolgt voraussichtlich 
im Herbst 2024. 

Projekt mit vielfältigem Nutzen 

Mit dem Gesamtprojekt Regionale Verbindungsstrasse A15-Gaster soll das Uzner 
Zentrum vom Durchgangsverkehr entlastet sowie der Verkehr auf den Zufahrtsachsen 
erträglicher abgewickelt werden. Das Entwicklungsgebiet in Uznach West, das Gasterland 
sowie der Metropolitanraum Zürich können besser erreicht werden. Zudem erhält das 
Gebiet Härti/Allmeind in Schmerikon einen Direktanschluss an die Autobahn. 

 

Hinweis an die Redaktionen: 
  

Weitere Auskünfte erteilt heute zwischen 10 und 12 Uhr Manfred Huber, Leiter Strassen 
und Kunstbauten, Tiefbauamt, Tel. 058 229 30 58. 
  

Mehr Informationen zur Verbindungsstrasse A15-Gaster: www.a15-gaster.ch 

Eine Grafik zum Variantenstudium finden Sie unter: https://media.sg.ch/s/372/3dAJL3JC 

 

 


